
 
 

Unser Hygienekonzept (Stand 30.07.2021) 

 

 Personen, die Kontakt zu CoVID-19 Fällen in den letzten 14 Tagen hatten sowie 

Personen, die unspezifische Allgemeinsymptome und respiratorische Symptome 

haben, sind vom Trainingsbetrieb ausgeschlossen. 

 Beim Betreten der Taekwon-Do Schule(Dojang) ist überall eine medizinische Maske 

zu tragen.Außer auf der Trainingsfläche während des Trainings. 

 Beim Betreten direkt den Desinfektionsspender am Eingang nutzen, um die Hände 

gründlich zu desinfizieren. Weitere Spender befinden sich in den WCs und vor den 

Umkleiden.  

 Die Umkleiden dürfen im Sinne des § 6 CoronaschutzVO wieder benutzt werden. In 

den Umkleiden gibt es Luftfilter und es halten sich dort immer nur maximal 3 

Personen gleichzeitig auf. (Der Zutritt zu den Umkleiden ist mit jeweils 3 Karten 

geregelt, die mitzunehmen sind, wenn man in die Umkleide betritt.) 

 Teilnahme am Training ist nur nach Voranmeldung via Doodle (bzw. Mail/Anruf für 

ein Probetraining) möglich. Das Taekwon-Do Center stellt so sicher, dass die 

Kontaktdaten von allen Teilnehmer*innen vorliegen und pro Trainingseinheit nur die 

maximale Teilnehmerzahl kommt. 

 Die Trainingsgruppen sollten sich im Dojang nicht treffen. Das heißt: die Gruppe der 

18:00 Uhr Stunde muss bis spätestens 19:00 Uhr das Dojang verlassen haben. Die 

19:00 Uhr Gruppe wartet bitte, bis alle draußen sind, bevor sie das Dojang betritt. 

Das Dojang ist immer eine halbe Stunde vor Trainingsbeginn geöffnet, sodass die 

erste Gruppe vor der Stunde üben kann, die 19:00 Uhr Gruppe kann nach der Stunde 

üben.  

 Bis auf weiteres werden zwei Stunden pro Woche via Zoom live übertragen. So ist es 

für Mitglieder möglich auch von zu Hause am Training teilzunehmen. 

 Prüfungen finden aktuell im kleinen Rahmen (= während des Trainings statt), da 

größere Veranstaltungen nach wie vor nicht planbar sind. 

 Privatstunden sind auf Anfrage möglich. 

NEU 

 Ab dem 02.08.21 müssen alle Teilnehmer*innen wieder einen aktuellen negativen 

Test vorweisen können, der nicht älter als 48 Stunden ist. Davon ausgenommen sind 

Geimpfte und Genesene. Alle drei Gruppen haben bitte den Nachweis über ihr „G“ 
dabei – entweder in digitaler oder analoger Form.  

 


